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Strafbare Beeinflussung der Betriebsratswahl durch den Arbeitgeber bei 
Verschleierung der finanziellen Unterstützung seiner Kandidaten? 

BGH, Beschluss vom 13. September 2010 -1 StR 220/09 - 

 

Eine nach § 119 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 i. V. m. § 20 Abs. 2 BetrVG strafbare Beeinflussung der Wahl 

des Betriebsrats liegt dann vor, wenn der Arbeitgeber einer Wahlvorschlagsliste durch die 

Zuwendung von Geldmitteln ermöglicht, sich im Zusammenhang mit der Wahl nachhaltiger als 

sonst möglich zu präsentieren, und wenn dabei die finanzielle Unterstützung der Kandidaten durch 

den Arbeitgeber verschleiert wird. 

 

 
 
 


